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Fahrt in die Bavaria Filmstadt  

Informationsblatt 

Termin:  13.06.2019 

Treffpunkt:  06:45 Uhr Feuerwehr Amberg // Schießstätteweg 

Abfahrt:  07:00 Uhr 

Rückkunft:  ca. 20:30 Uhr Feuerwehr Amberg 

Teilnehmerbeitrag: Kinder: 30,- €  // Erwachsene: 35,-€ 

Mitzubringen sind der Witterung angepasste Kleidung, Verpflegung für den Tag, ausreichend 

Getränke, evtl. Wechselkleidung & kleines Handtuch, Sonnenschutz, evtl. etwas Taschengeld. 

Für den Ausflugstag steht Ihnen ein Ansprechpartner unter der Handynummer 0163 9197227 

jederzeit zur Verfügung. 

Sofern Ihr Kind an der Fahrt ohne Begleitperson teilnimmt, muss dieses im Alter zwischen 

10 und 15 Jahren sein. Es besucht dann in Kleingruppen und mit erfahrenen Betreuern den 

Bayernpark. Während der ganzen Zeit ist Ihr Kind von Pädagogen und unseren ausgebildeten 

Jugendleitern betreut. 

Teilnehmer unter 10 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen 

(Personensorgeberechtigter oder Erziehungsbeauftragter) an der Fahrt teilnehmen. Bei 

Kindern und Jugendlichen mit Begleitperson liegt die Aufsichtspflicht nicht mehr beim 

Veranstalter. Das Formular für eine Erziehungsbeauftragung ist auszufüllen, wenn die 

Begleitperson NICHT ein Elternteil ist. 

Die Anmeldeformulare sind bis spätestens 03. Juni 2019 dem Jugendzentrum Hängematte 

zurückzusenden. Die Anschriften lauten: post@hängematte.rocks oder  

Jugendzentrum Hängematte, Annaberweg 1, 92237 Sulzbach-Rosenberg 

Der zu entrichtende Betrag muss spätestens am 06. Juni 2019 auf dem Empfängerkonto 

gutgeschrieben oder in bar bezahlt worden sein. 

Eine Barzahlung ist nur zu den Öffnungszeiten im Jugendzentrum Hängematte möglich: 

Dienstag 15.30 – 19.00 Uhr / Mittwoch + Donnerstag 16.00 – 20.00 Uhr / Freitag 17.30 – 22.30 

Uhr 

Bitte überweisen Sie den Ihrer Anmeldung entsprechenden Betrag an ein der folgenden 

Bankverbindungen mit dem Verwendungszweck „HH-Stelle 4600.1100 + Namen der 

Teilnehmer“: 

Sparkasse Amberg-Sulzbach: BLZ 752 500 00, Konto-Nr. 380 100 040 

 IBAN: DE16 7525 0000 0380 1000 40                 BIC: BYLADEM1ABG 

Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG: BLZ 752 617 00, Konto-Nr. 629 880  

IBAN: DE44 7526 1700 0000 6298 80      BIC: GENODEF1SZH 

Commerzbank Weiden: BLZ 753 400 90, Konto-Nr. 772 180 600 

IBAN: DE86 7534 0090 0772 1806 00                 BIC: COBADEFFXXX 

Postbank Nürnberg: BLZ 760 100 85, Konto-Nr. 11 488-857  

IBAN: DE42 7601 0085 0011 4888 57       BIC: PBNKDEFF 
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Teilnahmebedingungen 

1. Anmeldung 

Anmeldungen können nur schriftlich entgegengenommen werden. Die Anmeldung ist verbindlich. Der Eingang der Anmeldung 

wird nach Erhalt der Teilnahmegebühr mündlich bzw. per Email bestätigt. Erst durch diese Bestätigung kommt der Vertrag 

zustande. Die Anmeldungen für Freizeiten werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Falls alle Plätze der 

Freizeit/Tagesfahrt belegt sind, werden Sie auf die Warteliste gesetzt. Falls ein Platz frei wird, werden Sie sofort benachrichtigt. 

2. Zahlung 

Bei Absagen unter drei Wochen werden 100% des Teilnehmerbeitrages fällig. Wir empfehlen, eine Reiserücktrittskosten-

versicherung abzuschließen. 

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, können wir bis zum 2.Tag vor Reiseantritt vom Vertrag zurücktreten. Bei der 

Absage der Maßnahme durch den Veranstalter entstehen für den Teilnehmenden keine Schadensersatzansprüche. Der 

entrichtete Teilnehmerbeitrag wird zurückerstattet. 

3. Ausschluss von der Veranstaltung 

Die Teilnehmenden verpflichten sich, den Anweisungen der Veranstaltungsleitung Folge zu leisten. Bei groben Verstößen kann 

die Veranstaltungsleitung den Teilnehmenden nach Absprache mit den Personensorgeberechtigten von der Maßnahme 

ausschließen. Die Kosten für eine eventuelle Rückreise trägt der Teilnehmer. 

4. Versicherung 

Durch den Veranstalter besteht kein Versicherungsschutz für Schäden durch das Verhalten der Teilnehmer/innen und keine 

sonstigen Reiseversicherungen. Wir empfehlen, eine Reisekrankenversicherung, eine Reiserücktrittskostenversicherung, eine 

Privathaftpflicht sowie eine Reisegepäckversicherung abzuschließen. 

5. Hinweise 

Mit Anmeldung erklären sich die Personensorgeberechtigten einverstanden, dass evtl. auftretende Zecken von Betreuern der 

Maßnahme unter Zuhilfenahme einer Zeckenzange entfernt werden. 

Bei allen unseren Veranstaltungen ist auch bei größter Vor- und Umsicht eine Verletzungsgefahr nicht vollkommen 

auszuschließen. Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, dass wir als Veranstalter keine Haftung für das verbleibende Risiko, 

das mit unseren Angeboten verbunden ist, übernehmen können. Mit Anmeldung stellen Sie die Veranstalter von etwaigen 

Haftungsansprüchen frei, sofern der Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich durch den Veranstalter verursacht wurde. 

Wir behalten uns vor, dass sich vor Ort während der Veranstaltung noch Änderungen im Programm ergeben können. 

Aus pädagogischen Gründen sind auf unseren Freizeiten Handys unerwünscht. Wir behalten uns vor, dass alle dennoch 

mitgebrachten Handys von der Leitung eingesammelt und ausgeschaltet verwahrt werden. In jedem Fall meldet die Leitung sich 

bei den Eltern, wenn Probleme beim Kind auftauchen. Auf unseren Veranstaltungen gilt das Jugendschutzgesetz und das 

Infektionsschutzgesetz. 

6. Erhebung und Nutzung von Daten 

Wenn Sie sich / Ihr Kind zu einer Veranstaltung anmelden, werden personenbezogene Daten erhoben und gespeichert. Wir bitten 

Sie, die Angaben auf dem nebenstehenden Anmeldeformular vollständig auszufüllen. Die Daten dienen ausschließlich der 

Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Durchführung der Veranstaltung. 

7. Datenschutz 

Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Informations- und Kommunikationsdienstgesetzes (IuKDG) 

sowie des Bayerischen Datenschutzgesetzes werden beachtet. Die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

betrauten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nach § 5 BDSG und § 5 BayDSG auf das Datengeheimnis verpflichtet. 

8. Dokumentation und Veröffentlichung 

Die Teilnehmenden erlauben die Dokumentation der Veranstaltung zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters in 

eigenen Publikationen, auf der Internetpräsenz sowie auf unserer Facebook-Seite durch Texte, Bilder und Filme. 


